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Hausfrauen leisten große Arbeit.

Das erkennen wir an.

Die Haushaltsunfallversicherung

Übersetzt von Veronika Meraner


An die Leser

Die kürzlichen Gesetzesänderungen haben die Rolle des Nationalen Versicherungsinstituts für Arbeitsunfälle bereichert und es in ein globales System für Sicherheit am Arbeitsplatz eingebunden, in dem auch der Schutz im eigenen Haus enthalten ist.

Mit dem Gesetz Nr.493 vom 3. Dezember 1999  wurde eine Haushaltsunfallversicherung eingerichtet, mit der die Rolle  aller Männer und Frauen anerkannt und aufgewertet wird, die gewohnheitsmäßig, ausschließlich und unbezahlt  Hausarbeit verrichten.

Ziel dieser Broschüre ist es, allgemeine Informationen über die neue Versicherung zu bieten. Insbesondere zu den Themen:

· Wohnung und Familie

· Versicherung

· Versicherungsschutz

· Versicherungskosten

· Anmeldung

· Was tun bei einem Unfall

· Rente

· Rentenbeantragung

· Einspruch

· Wie bezieht man die Rente
Der Gesetzestext, die Anwendungsbestimmungen und die Rundschreiben des Instituts zu diesem Thema sind im Internet unter www.inail.it und bei allen INAIL-Amtsstellen erhältlich.

Vorwort  

Die Zahl der gemeldeten Unfälle im Haushalt ist leider sehr hoch.

Unfälle von Frauen bei häuslichen Tätigkeiten oder bei der Küchenarbeit sind wesentlich häufiger als die von Männern, was mit ihren unterschiedlichen Rollen in der Familie einhergeht.

Ursachen dieser Unfälle  sind Informationsmangel, unvorsichtiges Verhalten, zu enge Räume, die Zunahme von Haushaltsgeräten, unvorsichtige Verwendung von Medikamenten und Reinigungsmitteln.

Hausfrauen tragen oft die Verantwortung für besonders verletzliche Gruppen: Kinder, Alte und Behinderte. Dies nimmt  ihre Aufmerksamkeit in höchstem Maße in Anspruch, wodurch das Risikopotential steigt.

Der italienische Staat hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um die Sicherheit und die Gesundheit aller im Haushalt beschäftigten Personen, zu schützen:

· Einerseits durch Vorbeugung im Bereich der Schadensursachen und der Unfälle in der Wohnung, auch mittels angemessener Information;

· Andererseits durch die Einführung einer Versicherung gegen die Gefahren häuslicher Arbeit. Hierbei handelt es sich wesentlich um eine Versicherung gegen “große Gefahren”, da sie nur schwerwiegende Unfälle entschädigt.

Die Wohnung und Familie 

Mit dem Gesetz Nr. 493 vom 3. Dezember 1999 erkennt der italienische Staat erstmals den sozialen und wirtschaftlichen Wert der Hausarbeit an.

Hausarbeit umfaßt alle Tätigkeiten, die von einer oder mehreren Personen unentgeltlich und nicht weisungsgebunden in der Wohnung, in der die Familie lebt, ausgeübt werden.

Die Familie setzt sich aus all den Personen zusammen, die  durch Ehe, Verwandtschaft, Affinität, Adoption oder Sorgerecht oder aufgrund gefühlsmäßiger Bindungen gemeinsam und gewohnheitsmäßig unter demselben  Dach wohnen. Demnach sind auch Paare, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben, als Familie zu verstehen.

Eine Familie kann auch nur aus einer Person bestehen.

Die Versicherung   

Seit dem 1. März 2001 ist die Anmeldung beim INAIL einer oder mehrerer Personen, die derselben Familie angehören, Pflicht geworden, soweit diese:

· im Alter zwischen 18 und 65 sind,

· sich der Pflege von Familienmitgliedern und der Wohnung, in der sie leben, widmen,

· nicht weisungsgebunden sind,

· sich  gewohnheitsmäßig und ausschließlich der Hausarbeit widmen, ohne andere Tätigkeiten auszuüben, für die eine Versicherungspflicht bei einem anderen Institut oder einer Fürsorgekasse besteht.

Unter versicherungspflichtige  Personen fallen:

· Rentner unter 65 Jahren;

· ausländische Bürger, die sich rechtmäßig in Italien aufhalten;

· alle, die bereits 18 Jahre alt sind und ausschließlich mit der Pflege anderer Familienmitglieder im Haushalt beschäftigt sind (z.B. junge Leute, in Erwartung ihrer ersten Beschäftigung);

· Studenten die, auch wenn sie in einer Stadt, in der sie keinen Wohnsitz haben, studieren und wohnen, im Haushalt beschäftigt sind;

· Arbeiter in der Lohnausgleichkasse 

· Arbeiter in Mobilität

· Saisonarbeiter,  vorübergehend Beschäftigte oder Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsverhältnis.

Die letzten drei Arbeitnehmergruppen müssen sich für die Zeit, in der sie nicht beruflich tätig sind, versichern. Nachdem die Versicherungsprämie nicht in Raten zahlbar ist, muss sie für das ganze Jahr eingezahlt werden; der Versicherungsschutz ist jedoch nur für die  Zeitdauer wirksam, in der die Person nicht arbeitet. Innerhalb einer Familie können mehrere Personen versichert sein (z.B. Mutter und Tochter).

Personen unter 18 und über 65 Jahren sind nicht versicherungspflichtig.

Nicht versicherungspflichtig sind Arbeitnehmer, die:

· im Rahmen von sozial nützlichen Arbeiten, Stipendien, Ausbildungskursen oder Praktika beschäftigt sind. Diese Personen gehen, auch wenn sie in keinem Arbeitsverhältnis stehen, einer Beschäftigung nach, die mit einer gesetzlich als Arbeit definierten Tätigkeit gleichgestellt wird;

· vertikal oder horizontal in Teilzeit arbeiten, da es sich hierbei - auch wenn sie unterbrochen wird - um eine Beschäftigung auf unbestimmte Zeit handelt und somit eine Pflichtversicherung erfordert.

Der Versicherungsschutz 

Gegenstand der Versicherung sind ausschließlich Unfälle die während und aufgrund von Hausarbeit geschehen: das heißt, wenn sie in der Wohnung, in dem die Familie des Versicherten wohnt, stattfinden. Darunter fallen auch alle dazugehörenden Bereiche (Dachböden, Keller, Gärten, Balkone etc.) und gemeinschaftliche  Wohnbereiche (Terrassen, Treppen, Hausflure etc.).

In gleichem Maße wie die Wohnung, in der die Familie lebt, wird auch ein gemietetes Ferienhaus behandelt, unter der Bedingung, dass sich dieses auf nationalem Territorium befindet.

Entschädigt werden alle Unfälle,  die eine bleibende Arbeitsunfähigkeit von mindestens 33% zur Folge haben.

Nicht entschädigt werden Unfälle,

· die nur eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit bewirken;

· die zu einer bleibenden Arbeitsunfähigkeit von weniger als 33% führen;

· die sich außerhalb Italiens ereignen;

· die sich zwar im Haus ereignet haben, aber nicht in Folge einer häuslichen Arbeit;

· die tödlich sind.

Die Rente kann nur dann ausgezahlt werden, wenn die Versicherungsprämie bezahlt wurde oder, im Falle der Zahlungspflicht des Staates, eine schriftliche Erklärung zum Zweck der Zahlungsfreistellung vorgelegt wurde. 

Die Versicherungskosten 

Die Jahresversicherungskosten (Prämie genannt) liegen bei 12,91 Euro. Sie sind nicht in monatlichen Raten zahlbar und können steuerlich abgesetzt werden.

Die Prämienzahlung liegt zu 100% beim Staat, falls beide der folgenden Kriterien zutreffen:

· der Versicherungsnehmer verfügt über ein Bruttogesamteinkommen von höchstens 4.648 Euro jährlich;

und

· die Familie des Versicherten verfügt über ein Bruttogesamteinkommen, das 9.296 Euro jährlich nicht überschreitet.

Zur Feststellung dieser Grenzwerte muß auf das Bruttogesamteinkommen Bezug genommen werden.

Die Anmeldung 

Für das Jahre 2001 wurde denjenigen, die sich vorangemeldet haben, ein bereits ausgefüllter Posterlagsschein zugestellt.

Diejenigen, die sich nicht vorab angemeldet haben, müssen den Posterlagsschein (K.Nr. 30621049 an INAIL Haushaltsunfallversicherung, Piazzale Giulio Pastore, 6 -00144 Rom) beim Postamt, den INAIL-Amtsstellen, den Hausfrauenvereinigungen (Federcasalinghe und Moica) oder bei den Patronaten abholen.

Diejenigen, deren Prämienzahlung zu Lasten des Staates geht, tragen sich ein, indem sie beim INAIL eine schriftliche Erklärung einreichen, aus der die nötigen Voraussetzungen zur Zahlungsfreistellung hervorgehen.

Das Formblatt für die Selbsterklärung ist bei den Hausfrauenvereinigungen, den INAIL-Amtsstellen und den Patronaten erhältlich und kann dort ausgefüllt wieder abgegeben werden.

Für das Jahr 2001 muss die Eintragung mittels Zahlung von 25.000 Lire (12,91 Euro) oder Vorweisen einer Selbsterklärung bis zum 31. März 2001 erfolgen.

Diejenigen, die die Versicherungsvoraussetzungen nach dieser Frist erfüllen, haben die Zahlung zu tätigen oder die schriftliche Erklärung vorzulegen, sobald sie die nötigen Voraussetzungen anreifen.

Für die nächstfolgenden Jahre muss die Zahlung bis zum 31. Januar erfolgen, unter der Bedingung, dass die Voraussetzungen weiterhin vorliegen. Für diejenigen, die von der Prämienzahlung befreit sind,  wird die Versicherung automatisch erneuert; dabei sind sie verpflichtet, dem INAIL binnen 30 Tagen Meldung zu erstatten, falls eine der Versicherungs- oder Rentenvoraussetzungen hinfällig werden sollte.

Was tun bei einem Unfall 

Sollte sich ein Haushaltsunfall ereignen, wendet man sich, falls notwendig, an ein Krankenhaus oder an den Hausarzt für die üblichen Leistungen des Nationalen Gesundheitsdienstes, wobei der Versicherungsnehmer anzugeben hat, dass es sich um einen Haushaltsunfall handelt.

In dieser ersten Phase müssen weder seitens des Verunglückten, noch des Krankenhauses oder Hausarztes irgendwelche Unterlagen an das INAIL geschickt oder Meldung erstattet werden.

Erst nach der klinischen Genesung, kann der Betroffene, soweit er – aufgrund eines ärztlichen Gutachtens - der Meinung ist, dass der Unfall zu einer bleibenden Arbeitsunfähigkeit von mindestens 33% geführt hat, und wenn

· er die Jahresversicherungsprämie ordnungsmäßig bezahlt hat (oder die Erklärung vorgelegt hat, weil er die Voraussetzungen zur Zahlungsfreistellung erfüllt),

· die Versicherungsvoraussetzungen (Alter, Einkommen, Ausschließlichkeit der Hausarbeit, nicht weisungsgebundene, unbezahlte Arbeit) auch zur Zeit des Unfalls erfüllt hat,

beim INAIL einen Antrag auf Rentenzahlung einreichen.

Die Rente  

Geht aus dem Haushaltsunfall eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens 33% hervor, wird dem Versicherten eine lebenslange Rente bezahlt, die auf der Grundlage des für die Renten im Bereich der Industrie festgelegten Mindestkonventionallohns berechnet wird (für 2002 zwischen einem Minimum von  168,37 Euro  und einem Maximum von 920,33 Euro).

Die monatlich gezahlte Rente steht dem Verunglückten vom ersten Tag nach der klinischen Genesung zu.

Die Rente ist steuerfrei: wie alle INAIL Renten wird sie somit nicht in die Steuererklärung eingebracht.

Diese Rente ist nicht korrigierbar, falls es zu einer Veränderung des körperlichen Zustandes kommen sollte (Verbesserung oder Verschlechterung). Somit kann der Betrag weder ansteigen noch reduziert werden. 

Die Rentenbeantragung 

Bei einem Haushaltsunfall mit Arbeitsunfähigkeit von mindestens 33%, muss der Verunglückte nach der klinischen Genesung beim INAIL einen Antrag auf Rentenzahlung stellen, unter Verwendung des bei allen INAIL-Amtsstellen und den Patronaten aufliegenden Vordrucks des Instituts.

In diesem Antrag werden Ort, Datum, Ursache und Hergang des Unfalls angegeben und die ärztlichen Unterlagen beigelegt.

Im Rentenantrag, welcher bei der nächsten INAIL-Amtsstelle einzureichen ist, muss der Verunglückte bestätigen, 

· dass er in dem Jahr, in dem sich der Unfall ereignet hat, versichert war;

· dass zum Zeitpunkt des Unfalls alle Versicherungsvoraussetzungen gegeben waren;

· welche sanitäre Einrichtung ihm erste Hilfe geleistet hat.

Der Arzt gibt an:

· das Datum der klinischen Genesung,

· die Verletzungsfolgen,

· ob eventuell schon vorher Schäden bestanden,

· die Möglichkeit einer bleibender Invalidität von mehr als 33%.

Der tatsächliche Arbeitsunfähigkeitsgrad infolge des Unfalls wird vom INAIL festgestellt, das innerhalb von 120 Tagen nach Erhalt des Antrags, dem Verunglückten die Höhe der Rente  und die bei der Zahlung derselben berücksichtigten Kriterien mitzuteilen hat.

Innerhalb derselben Frist ist das INAIL verpflichtet, die eventuelle Ablehnung der Leistung, unter Anführung der dafür bestehenden Gründe, mitzuteilen.

Der Einspruch 

Gegen den Beschluß von INAIL kann der Versicherungsnehmer binnen 90 Tagen ab dieser Maßnahme beim Verwaltungsausschuss des autonomen Sonderfonds für Haushaltsunfallversicherungen, Einspruch einreichen.

Der Einspruch wird per Einschreiben mit Rückantwort an: INAIL, Verwaltungsausschuss des autonomen Sonderfonds für Haushaltsunfallversicherungen,  Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Rom, geschickt.

Bei einer ablehnenden Entscheidung des Ausschusses oder falls nach Ablauf der Frist von 120 Tagen nach Einreichung des Einspruchs keine Antwort eingetroffen sein sollte, kann der Versicherungsnehmer sich an die Justizbehörde wenden.

Die Klage auf Erhalt der Rente verjährt nach Ablauf von drei Jahren nach dem Unfalltag.

Wie bezieht man die Rente 

Die Betroffenen können wählen, in welcher Form die Rente gezahlt werden soll:

· bei einer Post oder einer Bank

· durch Überweisung auf ein Postscheck-oder Bankkonto;

· durch Überweisung auf ein Post- oder Banksparbuch.

Weiter Informationen erhalten Sie: 

· bei den Hausfrauenvereinigungen und Patronaten;

· im Internet, unter www.inail.it;

· beim telefonischen Auskunftsdienst von INAIL, Tel. 803-888;

· bei allen INAIL-Amtsstellen.

